Berichtigungsvorschläge für die Formulare der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens
Österreich und Deutschland legen Berichtigungsvorschläge für die Anhänge zur oben genannten Verordnung vor. Die gefundenen Tipp- und Rechtschreibfehler, sowie sonstige Unrichtigkeiten sind offensichtlich. Andere Berichtigungsvorschläge hängen mit dem deutsch-österreichischen IT-Projekt zusammen, das mit Inkrafttreten der Verordnung am 12. Dezember 2008 eingeführt wird. 
Der Berichtigungsvorschlag zu Formblatt G (Punkt I.2.) betreffend die Zuordnung zum Antragsgegner ist für das ordnungsgemäße Funktionieren des Europäischen Mahnverfahrens unbedingt erforderlich. 
Die Berichtungsvorschläge betreffen die deutsche Version der Formulare und berühren zum Teil auch die Formulare der anderen Sprachen.

Das österreichische Bundesministerium für Justiz erklärt sich bereit, die endgültige Version der Formulare in einer xml-Version und in einer am Bildschirm ausfüllbaren pdf-Version bis vor Inkrafttreten der Verordnung für alle Sprachen zu erstellen. 

Formblatt A:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Feldgruppe 1 Gericht: Bei dem Feld „Gericht“ ist keine Zeile zum Ausfüllen vorgesehen.

2. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Das Feld „Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation“ sollte in zwei Felder geteilt werden. Eines für Vorname und eines für Nachname im Hinblick auf die voraussichtliche Einbindung in den elektronischen Rechtsverkehr und um eine Namensabfrage zu erleichtern.

3. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Bei den *Codes nach Rechtsanwalt, Elternteil, Vormund und Geschäftsführer sollte das Wort „von“ eingefügt werden, um eine eindeutige Zuordnung bei mehreren Antragstellern zu gewährleisten. Allenfalls sollte in den Erläuterungen dargetan werden, dass im Feld „Sonstige Angaben“ diese Zuordnung zu treffen ist.
4. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Die Erläuterungen zu den Code-Sternchen sollten gleich darunter aufscheinen, da dadurch eine bessere Übersichtlichkeit gegeben ist. 

5. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Das Feld „PLZ“ sollte vergrößert werden, da es in der EU Postleitzahlen gibt, die aus bis zu ca. 10 Zeichen bestehen. 
6. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Die Felder „Telefon“, „Fax“ und „E-Mail“ sollten in der Reihenfolge angeordnet werden, dass zuerst „E-Mail“ aufscheint, da dadurch erreicht werden kann, dass ein entsprechend größeres Feld geschaffen wird. „Telefon“ und „Fax“ dahinter unter entsprechender Verkleinerung des Feldes „Fax“, da es sich hierbei meistens nur um eine Durchwahl handeln wird. 
7. Feldgruppe 6 Hauptforderung: Die Währungen von Zypern, Slowenien und Malta sind zu entfernen und die Währungen von Bulgarien und Rumänien hinzuzufügen.

8. Feldgruppe 6 Hauptforderung: Bei dem Feld „ID“ sollte eine Vornummerierung bestehen, da diese nur nach der Reihe erfolgen kann und hier somit keine Unklarheiten entstehen können.

9. Feldgruppe 6 Hauptforderung, letzten drei Felder: Bei der zusätzlichen Angabe, ob sich die Forderung auf einen Verbrauchervertrag stützt, ist das „nein“ zu entfernen, weil die letzten drei Felder mit „falls zutreffend“ eingeleitet werden und im Widerspruch dazu „ja“ oder „nein“ dennoch anzukreuzen ist. 
10. Feldgruppe 6 Hauptforderung, letzten drei Felder: Die „Wenn ja:“-Passage sollte bei der zweiten und dritten Feststellung vor den Satz gerückt werden, da es sonst zu Verwirrung führt.

11. Feldgruppe 7 Zinsen: Im Hinblick auf die IT-Umsetzung sollte kein einheitlicher Code gestaltet werden, sondern zwei Felder dafür vorgesehen werden, wie dies auch bei Feldgruppe 6 der Fall ist.
12. Feldgruppe 7 Zinsen: Das Feld „auf (Betrag)“ sollte zur sprachlichen Verdeutlichung in „Betrag/ berechneter Betrag“ geändert werden.

13. Feldgruppe 7 Zinsen: Bei dem Feld „ID* Bitte näher erläutern im Falle von Code 6 und/oder E“ ist keine Zeile zum Ausfüllen dieses Feldes vorgesehen. 

14. Feldgruppe 9 Kosten (falls zutreffend): Dass der Antragsteller eine andere Währung eingeben kann, erschwert die Berechnung eines Gesamtbetrages. Idealer wäre, das Währungsfeld nicht abzubilden und den Antragsteller zu verhalten, die Höhe der Kosten nach eigener Umrechnung in der Währung der Hauptforderung anzugeben.
15. Feldgruppe 11 Zusätzliche Erklärungen und weitere Angaben (falls erforderlich): Das Eingabefeld sollte größer gestaltet werden, da hier jegliche zusätzliche Erklärungen anzubringen sind und es sich im nationalen Mahnverfahren bewehrt hat, dieses Feld mindestens eine halbe Seite groß zu gestalten.

16. Anlage 1: Die Kartenprüfnummer braucht nicht angegeben werden, weil die zusätzliche Sicherheit für jenen dient, der die Karte physisch in Händen hält. Auch ohne Kartenprüfnummer kann eine Anweisung erfolgen.
17. Anlage 2: Das Feld für die verlangte Angabe des Aktenzeichens fehlt.
II. Uneinheitlichkeiten

1. Feldgruppe 1 Gericht: Das Feld „Straße, Hausnummer oder Postfach“ wird im Formular unterschiedlich bezeichnet. „Straße, Hausnummer oder Postfach“ bei Feldgruppe 1, „Anschrift“ bei Feldgruppe 2 und bei Feldgruppe 6 „ Straße, Hausnummer und/oder Postfach oder Briefkastennummer“. Eine einheitliche Bezeichnung als „Anschrift“ wäre sinnvoll und würde alle etwaigen Eventualitäten enthalten.
2. Feldgruppe 2 Parteien und ihre Vertreter: Es besteht eine inkonsequente Schreibweise bei den Code-Sternchen, da diese einmal in der Mitte und einmal am Ende der Textpassage aufscheinen. Einheitlich am Ende der Textpassage ist Standard.

3. Feldgruppe 4 Gründe dafür, dass die Sache als grenzüberschreitend anzusehen ist: Bei allen anderen Feldern wird „Code“ angeführt, wenn ein solcher einzutragen ist. Hier ist nicht klar, dass bei Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort des Antragstellers nur der oben erwähnte Ländercode einzusetzen ist. Verständlicher wäre vor die Beschreibung der drei Auswahlfelder die Wortfolge „Code des ….“ zu setzen.

4. Feldgruppe 6 Hauptforderung: Bei dem Feld „Datum (oder Zeitraum)“ wird nicht angeführt, wie das Datum geschrieben werden soll. Bei Anlage 2 zu Formblatt A wird das Feld „Datum (Tag/Monat/Jahr)“ bezeichnet. Da aber bei dem Feld in Feldgruppe 6 kein entsprechender Platz vorhanden ist, sollte in den Erläuterungen allgemein angegeben sein, wie das Datum zu schreiben ist.

5. Feldgruppe 6 Hauptforderung: Bei dem Feld „Nachname, Vorname/Firma“ besteht in Zusammenschau mit Feldgruppe 2, wo das Feld mit „Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation“ bezeichnet wird, eine Uneinheitlichkeit.

6. Feldgruppe 6 Hauptforderung: Das Feld „Identifikationsnummer (falls zutreffend)“ unterscheidet sich zu Feldgruppe 2 „(ggf.) Identifikationsnummer“.
7. Feldgruppe 7 Zinsen: Die Codes werden mit 1 bis 6 angegeben. Bei allen anderen Feldern ist dies mit 0 davor vorgesehen. Auch in den dazugehörigen Erläuterungen wird als Beispiel Code 02A angeführt. Hier müsste auch das letzte Feld „ID* Bitte näher erläutern im Falle von Code 6 und /oder E“ entsprechend umbenannt werden.

8. Feldgruppe 7 Zinsen: Falls der Vorschlag in Punkt I.4. nicht angenommen wird, sollte eine einheitliche Position der Erläuterungen zu den *Codes eingehalten werden, so dass sie wie bei Feldgruppe 2 noch zu der jeweiligen Feldgruppe gehören. 

9. Ende des Formblattes A: Das Feld „Unterschrift und gegebenenfalls Stempel“ stellt sich bei den verschiedenen Formblättern unterschiedlich dar. Bei Formblatt C wird hier zusätzlich ein Feld mit „Name, Vorname“ angeführt. Dies wäre zu vereinheitlichen.
10. Anlage 1: Bei den Feldbezeichnungen „Kontoinhaber/Karteninhaber“, „Bankadresse (BIC) oder andere anwendbare Bankkennung/ Kreditkartenunternehmen“, „Kontonummer/Kreditkartennummer“ und „Internationale Bankkontonummer (IBAN)/Gültigkeit und Kartenprüfnummer der Kreditkarte“ sollte die Reihung umgekehrt erfolgen, da auch bei den Codes oben zuerst 02 Kreditkarte und dann erst 03 Einziehung vom Bankkonto des Antragstellers durch das Gericht genannt ist.
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:
1. Feldgruppe 7 Zinsen: Statt Prozente über dem Basiszinssatz muss es richtig Prozentpunkte über dem Basiszinssatz heißen. 

2. Feldgruppe 7 Zinsen: Das Feld „Ab“ ist klein zu schreiben, da es sich um keine sinnvolle und notwendige Großschreibung handelt.

3. Feldgruppe 8 Vertragsstrafe (falls zutreffend): Nach Betrag ist der Doppelpunkt zu streichen, da dieser sonst nie Verwendung findet.

4. Feldgruppe 10 vorhandene Beweismittel, auf die sich die Forderung stützt: Bei Code 05 Sonstige (zB Vertrag, Rechnung) sollte die Beispielaufzählung geändert werden. Bei Vertrag und Rechnung handelt es sich um einen Urkundenbeweis, der unter Code 01 fällt. Da aber bei der Aufzählung der Beweismittel die Parteienaussage nicht enthalten ist, könnte diese als Beispiel angeführt werden.

Formblatt B:

I. Berichtigungsvorschläge:
1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. bei Formblatt A

2. Bei den Sprachen: Bulgarisch und Rumänisch sind aufzunehmen.

3. Letzte Feldgruppe: Die Codes sollten an das Formblatt A angeglichen werden. So dass die Codes um eine Ziffer verschoben werden. Der freiwerdende Code 01 könnte auf den bisherigen Code 11 „Unterschrift oder Name“ geändert werden.

II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkt II.1. und II.2. bei Formblatt A
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. keine Vorschläge
Formblatt C:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. bei Formblatt A
II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkte II.1., II.2. und II.9. bei Formblatt A
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. keine Vorschläge
Formblatt D:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. bei Formblatt A
II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkte II.1. und II.2. bei Formblatt A
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. keine Vorschläge
Formblatt E:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. und I.7. bei Formblatt A; Punkt I.7. im Bezug auf die zweite Seite oben im Formblatt E
2. Zweite Seite: Bei den Feldern „Antragsgegner 1“ und „Antragsgegner 2“ fehlt ein Eingabefeld, um diese Zeile ausfüllen zu können.

3. Zweite Seite: Es ist ein Gesamtbetragsfeld für den Zahlungsbefehl ob der weiterlaufenden Zinsen und der unterschiedlichen Währungen, insbesondere im händischen Bereich, kaum durchführbar. Vorgeschlagen wird, die Hauptforderung mit dem Vermerk „zuzüglich Zinsen und Kosten laut Antrag“ anzuführen, weil aus dem mitübersandten Antrag sich die Daten ohnehin ergeben. 
II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkte II.1. und II.2. bei Formblatt A
2. In den Bezeichnungen wird sowohl „Zahlungsbefehl erlassen“ als auch „Zahlungsbefehl erstellt“ verwendet. Eine einheitliche Diktion ist anzustreben, wobei „erlassen“ treffender wirkt.
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. Bei den wichtigen Hinweisen sind bei dem *Code auch die Verweise für bulgarisch und rumänisch einzusetzen.
2. Die Überschrift des Formblattes lautet korrekt: “Europäischer Zahlungsbefehl“. Zahlungsbefehl ist groß zu schreiben.
Formblatt F:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. bei Formblatt A
II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkte II.1., II.2. und II.9. bei Formblatt A

III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. keine Vorschläge
Formblatt G:

I. Berichtigungsvorschläge:

1. Siehe Punkte I.1. bis I.6. bei Formblatt A
2. Eine Zuordnung auf der zweiten Seite zu einem Antragsgegner muss eingefügt werden, weil es bei mehreren Antragsgegnern vorkommt, dass der  Zahlungsbefehl zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder mitunter auch gar nicht zugestellt werden kann. Der Satz auf Seite 2 könnte im Hinblick auf sonst auftretende Schwierigkeiten im Zwangsvollstreckungsverfahren lauten: “Hiermit erklärt das Gericht, dass der beigefügte Europäische Zahlungsbefehl der gegen dem /der ___________________ am __/__/____ erlassen und am __/__/____ zugestellt wurde, …“.
II. Uneinheitlichkeiten:

1. Siehe Punkte II.1. und II.2. bei Formblatt A und Punkt II.2. bei Formblatt E
III. Tipp- und Rechtschreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten:

1. keine Vorschläge
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